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I. Einleitung 
 
Der Handelsverband Deutschland (HDE) ist die Spitzenorganisation des deutschen Einzel-
handels. Insgesamt erwirtschaften in Deutschland 300.000 Einzelhandelsunternehmen mit 
drei Millionen Beschäftigten an 450.000 Standorten einen Umsatz von rund 535 Milliarden 
Euro jährlich. Im Handelsverband Deutschland (HDE) sind Unternehmen aller Branchen, Grö-
ßenklassen und Vertriebswege mit rund 100.000 Betriebsstätten organisiert. Sie stehen für 
rund 75 Prozent des Einzelhandelsumsatzes in Deutschland. 
 
Die Unternehmen des Einzelhandels befinden sich in Folge der Covid-19-Pedemie in einer 
schweren Krise. Viele Einzelhändler kämpfen um ihre Existenz, zahlreiche Marktteilnehmer 
werden in den nächsten Monaten Insolvenz anmelden müssen. Die gestörten Lieferketten 
stellen neben den staatlich angeordneten Restriktionen der betrieblichen Tätigkeit eine große 
Herausforderung für die Unternehmen dar. Trotz dieser Probleme ist es den Einzelhändlern 
bisher aber gelungen, die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten und Massenentlas-
sungen zu vermeiden. 
 
Mitten in dieser in der Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland einmaligen 
Krise ist den Verbänden der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in 
der Wirtschaft zugeleitet worden. Weil bekannt ist, dass dieses Gesetzgebungsvorhaben au-
ßerordentlich umstritten ist und daher einer umfassenden und intensiven Diskussion bedarf, 
hat dieses Vorgehen bei den Unternehmen des Einzelhandels für erhebliche Irritationen ge-
sorgt.  
 
Auch wenn eine unter normalen Umständen großzügig bemessene Stellungnahmefrist ge-
währt wurde, sind die Unternehmen in der aktuellen Krisensituation mit der notwendigen in-
tensiven Befassung mit dem Gesetzentwurf überfordert. Weil im Existenzkampf stehende 
Unternehmen andere Prioritäten setzen müssen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
wir nicht alle für eine umfassende Würdigung des Gesetzentwurfs notwendigen Gesichts-
punkte in die Debatte einbringen können. Dies bedauern wir, weil dadurch eine Beteiligung 
der maßgeblich betroffenen gesellschaftlichen Kreise nur suboptimal gewährleistet werden 
kann. Wir sind überzeugt, dass dies nicht der Intention des Bundesministeriums der Justiz 
und für Verbraucherschutz entspricht.  
 
Wir appellieren daher an das federführende Ressort, das Anhörungsverfahren zumindest zu 
unterbrechen und auf die Zeit nach der Krise, also frühestens auf die erste Jahreshälfte 2021, 
zu vertagen. Nur dann ist gewährleistet, dass sich die Unternehmen mit der gebotenen Inten-
sität mit dem Gesetzentwurf auseinandersetzen können. Die gegenwärtige Krise stellt jeden-
falls einen völlig ungeeigneten Zeitpunkt dar, um einen hoch umstrittenen Gesetzentwurf vo-
ranzutreiben. 
 
 



  

  

 

 

Handelsverband Deutschland (HDE) e. V. 

Dr. Peter J. Schröder, Bereichsleiter Recht & Verbraucherpolitik | E-Mail: schroeder@hde.de 

Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin | Telefon: 030 726250-46 | Fax:  030 726250-49  

  

 

Seite 3 

www.einzelhandel.de 

 

 

II. Grundsätzliches 
 

1. Unternehmen werden pauschal kriminalisiert 
 
Mit dem Gesetz werden die Leistungen der Unternehmen für die Gesellschaft und den 
Wohlstand nicht angemessen gewürdigt. Stattdessen werden Unternehmen tendenziell in 
ihrer Gesamtheit kriminalisiert. In der Begründung wird nämlich ausdrücklich ausgeführt, 
dass der Gesetzgeber mit dem Gesetzentwurf auf „kriminogene“ Organisationsformen in 
Unternehmen wie z. B. die übliche Arbeitsteilung reagiert. In der Gesetzbegründung wird 
unterstellt, diese arbeitsteiligen Organisationsformen erleichterten aufgrund einer „Verant-
wortungsdiffusion“ Straftaten von Unternehmensangehörigen (S. 52). Darüber hinaus wird 
Teilen der Wirtschaft vorgeworfen, eine „kriminelle Verbandsattitüde“ zu pflegen, welche 
sich prägend auf das Verhalten der Mitarbeiter auswirke (ebd.).  
 
Damit ist die Intention des Gesetzgebers hinreichend klargestellt: Mit dem Gesetz zur 
Stärkung der Integrität in der Wirtschaft sollen Unternehmen nicht gestärkt, sondern für 
Verfehlungen einzelner Mitarbeiter in Verantwortung genommen werden. Individuelle 
Schuld wird auf diese Weise kollektiviert. Damit werden wirtschaftliche Schäden bei den 
betroffenen Unternehmen und die Gefährdung von Arbeitsplätzen unbeteiligter Arbeitneh-
mer in Kauf genommen. Diese faktische Haftung Dritter für individuelles Fehlverhalten 
widerspricht rechtsstaatlichen Grundsätzen und ist nicht akzeptabel. 
 

2. Keine Erforderlichkeit 
 
Zunächst ist festzustellen, dass bereits heute bei Fehlverhalten innerhalb eines Unterneh-
mens umfassende Sanktionsmöglichkeiten nach dem Straf-, Gewerbe- und Ordnungswid-
rigkeitenrecht bestehen. Keineswegs wird eine rechtswidrige Handlung im Rahmen der 
unternehmerischen Tätigkeit daher derzeit strafrechtlich anders behandelt als das private 
Handeln der Bürger. 
 
Konkret bestehen mit § 30 OWiG im Ordnungswidrigkeitenrecht bereits hinreichende 
Möglichkeiten, auch Unternehmen effizient und spürbar mit hohen Geldbußen von bis zu 
10 Mio. Euro zu sanktionieren und zugleich den wirtschaftlichen Vorteil abzuschöpfen  
(§ 17 Abs. 4 OWiG). Dem steht auch das Opportunitätsprinzip nicht im Wege. Wenn die-
ses Prinzip – wie in der Gesetzesbegründung (S. 55) insinuiert wird – auch bei „schwers-
ten Straftaten“ zu Anwendungsdefiziten und Ungleichbehandlungen geführt hat, so liegen 
die Ursachen hierfür nicht in der verfehlten Ermessensausübung der Verfolgungsorgane, 
sondern in der defizitären personellen Ausstattung von Polizei und Justiz. Es liegt daher 
nahe, zunächst diese praktischen Probleme zu lösen, statt ein völlig neues und proble-
matisches Sanktionsinstrumentarium zu kodifizieren. Die Einführung des Legalitätsprin-
zips wird jedenfalls kaum zu einer Lösung der vom Gesetzgeber behaupteten praktischen 
Probleme beitragen, solange deren Ursache nicht beseitigt wird.  
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3. Drohende Belastungen der Wirtschaft widersprechen dem Beschluss des Koaliti-
onsausschusses vom 22. April 2020 
 
Die Begründung des BMJV, gerade in wirtschaftlich schweren Zeiten sei es wichtig, die 
große Mehrzahl der rechtstreuen Unternehmen zu stärken und hierzu die effiziente Sank-
tion von Unternehmen zu gewährleisten, welche sich „ungerechtfertigte Vorteile verschaf-
fen“, überzeugt nicht. 
  
Wie oben (vgl. Gliederungspunkt II. 2.) dargestellt wurde, bestehen keine Defizite bei der 
Sanktionierung von Fehlverhalten im Zusammenhang mit einer unternehmerischen Tätig-
keit. Die Konzeption des Verbandssanktionengesetzes wird aber für alle Unternehmen 
erhebliche Belastungen auslösen und trifft damit keineswegs nur die „schwarzen Schafe“. 
Dies resultiert aus der sehr weitgehenden sanktionsrechtlichen Verantwortlichkeit der Un-
ternehmen für das individuelle Handeln einzelner Mitarbeiter und die Unbestimmtheit der 
Regelungen, mit denen eine Entlastung bei der Sanktion erreicht werden kann. Eine Ex-
kulpation oder Sanktionsmilderung ist aufwändig, setzt umfassende Dokumentationen, 
Darlegungen, interne Ermittlungen und ggf. ein im Vorfeld installiertes Compliance-Sys-
tem voraus. Wegen der hohen, existenzgefährdenden Geldstrafen verbunden mit dem 
drohenden Imageverlust zwingt das Gesetz auch die rechtstreuen Unternehmen zu um-
fassenden präventiven Maßnahmen, die mit erheblichem organisatorischem Aufwand ver-
bunden sind. Ausweislich der Gesetzesbegründung wird dies vom Gesetzgeber auch in-
tendiert (S. 52). Die so ohne Not durch das Gesetz ausgelösten unternehmensinternen 
Maßnahmen werden die betroffenen Wirtschaftsakteure in einer der schwersten Krisen in 
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zusätzlich belasten.  
 
Völlig zu Recht hat der Koalitionsausschusses am 22.04.2020 aber mit Blick auf die Covid-
19-Krise in Punkt 7 beschlossen, dass Belastungen der Unternehmen durch Gesetze und 
andere Regelungen wegen der veränderten wirtschaftlichen Situation möglichst vermie-
den werden sollen. Das damit vereinbarte faktische Belastungsmoratorium für die deut-
sche Wirtschaft ist der gegenwärtigen Ausnahmesituation angemessen. Der vorliegende 
Gesetzentwurf widerspricht dieser Zielsetzung allerdings vollständig, auch wenn ein wohl-
klingender Titel gewählt wurde und der Versuch in der Gesetzesbegründung unternom-
men wird, die praktischen Auswirkungen auch für rechtstreue Unternehmen zu verschlei-
ern. 
 
Im Hinblick auf die Beschlusslage des Koalitionsausschusses muss der Gesetzentwurf 
nach Verständnis des HDE daher vollständig zurückgezogen oder zumindest zurückge-
stellt werden, bis die Unternehmen die Folgen der aktuellen Krise überstanden haben. 
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III. Einzelprobleme 
 
1. Verstoß gegen den Bestimmtheitsgrundsatz (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 und § 17 VerbSanG-E) 

 
a) Verbandstat (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 VerbSanG-E) 

 
§ 2 Abs. 1 Nr. 3 VerbSanG-E definiert eine „Verbandstat“ als Straftat, durch die Pflichten, 
welche den Verband treffen, verletzt worden sind, durch die der Verband bereichert wor-
den ist oder werden sollte. Diese Begriffsdefinition ist für das gesamte VerbSanG ent-
scheidend, weil eine Sanktion des Unternehmens vom Vorliegen einer „Verbandstat“ ab-
hängig ist.  
 
Ziel des Gesetzentwurfs ist es offenbar, den Begriff der „Verbandstat“ möglichst weit zu 
fassen und jede Straftat unabhängig vom Charakter des Delikts als „Verbandstat“ zu de-
finieren. Problematisch ist, dass es hinsichtlich der Bereicherung nicht auf den objektiven 
Erfolgseintritt ankommen, sondern auch ein entsprechender Vorsatz des Täters ausrei-
chen soll. In Bezug auf die Bereicherung sollen zudem bereits mittelbare wirtschaftliche 
Vorteile, z. B. durch ersparte Aufwendungen, genügen.  
 
Damit wird der Anwendungsbereich für Sanktionen gegen Unternehmen nach dem  
VerbSanG denkbar weit gefasst. Eine Sanktion des Unternehmens soll praktisch bei jeder 
Straftat einer Person unabhängig von ihrer Unternehmenszugehörigkeit auch ohne objek-
tiven Erfolgseintritt und abhängig von lediglich subjektiven Tatbestandsmerkmalen mög-
lich werden. Durch die daraus resultierende völlig ausufernde und jede Straftat umfas-
sende Definition der Verbandstat fehlt dem Begriff aber die verfassungsrechtlich gebotene 
Bestimmtheit. Dies ist nicht hinnehmbar. 
 
b) Milderung der Verbandssanktion (§ 17 VerbSanG-E) 
 
§ 17 VerbSanG-E regelt die Voraussetzungen für eine mögliche Milderung der Verbands-
sanktion durch das Gericht. Die Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.  
 
Eine wesentliche Voraussetzung für eine Milderung ist die Durchführung einer verbands-
internen Untersuchung (§ 17 Abs. 1 Nr. 5 VerbSanG-E). Durch diese Vorgabe werden 
unter Sanktionsdrohung stehende Unternehmen auf problematische Weise zum Gehilfen 
der Staatsanwaltschaft gemacht. Diese Zielsetzung wird in der Gesetzesbegründung auch 
offen eingeräumt (vgl. S. 98: „… verbandsinterne Untersuchungen (können) … die Justiz-
behörden unterstützen …“). Diese Vermischung hoheitlicher und unternehmerischer 
Sphären privatisiert im Ergebnis die Strafrechtsdurchsetzung und verlagert sie auf die un-
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ter Sanktionsdruck stehenden Unternehmen. Allein dies ist ein aus rechtsstaatlichen Ge-
sichtspunkten bedenkliches Vorgehen, welches durch die Verpflichtung zur unbedingten 
Kooperation (§ 17 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 VerbSanG-E) noch verstärkt wird. 
 
Die interne Untersuchung kommt zudem nur dann als Milderungsgrund in Betracht, soweit 
dabei die Grundsätze eines fairen Verfahrens beachtet werden. Da der Begriff des „fairen 
Verfahrens“ einen unbestimmten Rechtsbegriff darstellt, mögliche Voraussetzungen in der 
Norm selbst lediglich in Form von Regelbeispielen aufgeführt und die Rechte der Betroffe-
nen in diesem Zusammenhang unverhältnismäßig nebulös dargestellt werden, bleibt für 
das betroffene Unternehmen im Ergebnis offen, unter welchen Umständen im konkreten 
Einzelfall eine Milderung der Sanktion in Betracht kommen kann. 

 
Auch hier fehlt dem Entwurf damit in inakzeptabler Weise die verfassungsrechtlich gebo-
tene Bestimmtheit, da die Voraussetzungen einer Strafmilderung nicht hinreichend klar 
definiert werden.  
 

2. Verbandsverantwortlichkeit (§ 3 VerSanG-E) widerspricht dem Verschuldensprinzip 
 
Die Voraussetzungen für die Sanktion eines Unternehmens werden unter dem Schlagwort 
„Verbandsverantwortlichkeit“ in § 3 Abs. 1 VerbSanG-E geregelt. Danach kann eine Sank-
tion verhängt werden, wenn jemand als Leitungsperson (Ziff. 1) oder „sonst in Wahrneh-
mung der Angelegenheiten des Verbandes“ (Ziff. 2) eine „Verbandstat“ (vgl. hierzu III.1.a.) 
begangen hat.  
 
a) Verbandsverantwortlichkeit für Taten von Leitungspersonen (Ziff. 1) 
 
Besonders problematisch ist die Tatsache, dass Ziff. 1 dem Unternehmen die Straftat ei-
nes Dritten zurechnet, ohne dass dem Unternehmen selbst irgendein Unrechtsvorwurf 
gemacht wird. Dabei soll es sogar gleichgültig sein, ob die Führungskraft bei der Straftat 
innerhalb oder außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs gehandelt hat.  
 
Die gemäß Ziff. 1 vorgesehene verschuldensunabhängige (strafrechtliche) Sanktion führt 
im Ergebnis dazu, dass ein Unternehmen für die bloße wirtschaftliche Tätigkeit haftet, da 
selbst optimale Compliancemaßnahmen höchstens eine Sanktion mindern, aber nicht den 
Tatvorwurf entkräften können. Mit der strafrechtlichen Verfolgung des Unternehmens wird 
damit der bisher im deutschen Strafrecht geltende Grundsatz aufgegeben, dass die straf-
rechtliche Haftung nur den schuldhaft Handelnden trifft: Nach § 25 Abs. 1 StGB wird näm-
lich nur bestraft, wer die Tat selbst (oder durch einen anderen) begeht. Dieser Rechts-
grundsatz muss aber auch bei Verbandssanktionen Anwendung finden. Denn trotz des 
gewählten Titels normiert das „Verbandssanktionengesetz“ faktisch Strafrecht, da die 
„Verbandstaten“ unter Anwendung zahlreicher Regelungen aus der StPO von der Staats-
anwaltschaft verfolgt und strafrechtlich geahndet werden.  
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Die mit Ziff. 1 vorgesehene verschuldensunabhängige Haftung der Unternehmen ist daher 
inakzeptabel. 
 
b) Verbandsverantwortlichkeit für sonst in Wahrnehmung der Angelegenheiten des Ver-

bandes handelnde Personen (Ziff. 2) 
 
Bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzung nach Ziff. 2 (jemand hat nicht als Leitungs-
person, aber „in Wahrnehmung der Angelegenheiten des Verbandes“ eine Straftat began-
gen) wird ergänzend verlangt, dass das Unternehmen die Tat durch „angemessene Vor-
kehrungen“ hätte verhindern oder wesentlich erschweren können. Während die individu-
ellen Taten der Leitungspersonen dem Unternehmen unmittelbar und ohne weitere Vo-
raussetzungen verschuldensunabhängig zugerechnet werden, erhält die „Verbandsver-
antwortlichkeit“ nach Ziff. 2 durch das zusätzliche Tatbestandsmerkmal der „angemesse-
nen Vorkehrungen“ den Charakter eines Unterlassungsdelikts, indem den Leitungsperso-
nen des Unternehmens eine Garantenstellung für alle denkbaren Straftaten von Perso-
nen, die Angelegenheiten des Verbandes wahrnehmen, übertragen wird.  
 
Im allgemeinen Strafrecht wird eine Garantenstellung aber grundsätzlich nur angenom-
men, wenn der Unterlassungstäter rechtlich dafür einzustehen hat, dass der Erfolg nicht 
eintritt (§ 13 StGB). Dies ist lediglich in Einzelfällen und abhängig von der konkreten Sach-
verhaltskonstellation der Fall. Nach dem VerbSanG-E soll nun pauschal und unabhängig 
von der konkreten Tat und weitgehend sachverhaltsunabhängig eine Garantenstellung für 
das Unternehmen für die Handlungen eines faktisch nicht überschaubaren Personenkrei-
ses gelten. Auch diese Garantenstellung resultiert damit im Ergebnis ausschließlich aus 
der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens und der daraus abgeleiteten, allerdings 
reichlich unbestimmten (vgl. hierzu auch oben III.1.), Handlungsanforderungen.  
 
Dabei ist zu beachten, dass ex ante immer Maßnahmen denkbar sind, welche die Tat 
eines Dritten in bestimmten Konstellationen „wesentlich erschwert“ hätten. Da weder die 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen noch die Vorhersehbarkeit der Tat Voraussetzung 
der Verantwortlichkeit sind, werden auch hier uferlose Sanktionsmöglichkeiten gegen Un-
ternehmen geschaffen, ohne dass diese vorwerfbare Handlungen begangen bzw. die Lei-
tungspersonen sich auf vorwerfbare Weise ein Unterlassen haben zu Schulden kommen 
lassen.  
 
De facto wird auf diese Weise auch bei Sanktionen nach Ziff. 2 das Verschuldensprinzip 
unterhöhlt. Auch dies ist nicht akzeptabel. 
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c) Zwischenergebnis 
 
Zusammenfassend wird also mit dem Gesetzentwurf die wirtschaftliche Tätigkeit als sol-
che bereits per se unter Generalverdacht gestellt. Damit folgt der Inhalt des Gesetzent-
wurfs konsequent der Prämisse aus der Gesetzesbegründung, nach der wirtschaftliche 
Tätigkeit grundsätzlich als „kriminogen“ begriffen wird.  
 
Die in § 3 VerbSanG-E durch den ausdrücklichen oder faktischen Verstoß gegen das 
Verschuldensprinzip zum Ausdruck kommende Ausrichtung des Gesetzentwurfs wird vom 
Einzelhandel daher abgelehnt. 
 

3. Höhe der Sanktion (§ 9 VerbSanG-E) 
 
Nach § 9 VerbSanG-E sind unterschiedliche Sanktionsrahmen für die Geldsanktion ab-
hängig von subjektiven Tatbestandsmerkmalen des Täters, der Verbandstat und der Un-
ternehmensgröße vorgesehen. Bei vorsätzlichen Begehungsformen beträgt der Sankti-
onsrahmen 1.000 bis 10 Mio. Euro oder bei größeren Unternehmen mit einem Umsatz 
von mehr als 100 Mio. Euro/Jahr 10 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes. Bei 
fahrlässigen Taten soll der Sanktionsrahmen halbiert werden und 500 bis 5 Mio. Euro 
bzw. 5 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes betragen. 

 
Grundsätzlich ist nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber mit der Verknüpfung von Sank-
tionshöhe und Unternehmensgröße eine vergleichbare Spürbarkeit der Sanktion bei 
Großunternehmen und KMU gewährleisten will. Entsprechende Differenzierungen sind als 
Grundlage für die Bußgeldbemessung bei Kartellverstößen bereits bekannt.  
 
Gleichwohl führt die Anknüpfung an Umsatzmerkmale zu Verzerrungen, die aus allgemei-
nen Gerechtigkeitserwägungen problematisch sind, so dass das Ziel des Gesetzgebers 
durch diese Regelung nicht optimal erreicht wird.  
 
Da der Umsatz bekanntlich nicht dem Gewinn entspricht, privilegieren umsatzbezogene 
Sanktionen Unternehmen mit niedrigen Umsätzen und hohen Gewinnen, während sie Un-
ternehmen mit hohen Umsätzen und geringen Margen benachteiligen. Für diese wirkt bei 
gleichem Umsatz eine Sanktion deutlich schärfer und beeinträchtigt das Jahresergebnis 
in höherem Maße. Somit wird durch den Umsatzbezug ein gänzlich anderer Effekt abhän-
gig davon erzielt, welche Margen das von der Sanktion betroffene Unternehmen am Markt 
generiert werden. Die von Gesetzgeber intendierte Abschreckungswirkung der Sanktion 
wird somit in ganz unterschiedlicher Weise realisiert, da sie für Unternehmen mit gleichem 
Umsatz unterschiedlich schmerzhaft ausfallen kann. Wegen der im Einzelhandel im Ver-
gleich zur Industrie tendenziell geringeren Margen führt die geplante Regelung zu Nach-
teilen für Handelsunternehmen. 
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Damit Unternehmen mit gleichen Umsätzen, aber unterschiedlicher wirtschaftlicher Po-
tenz – wie vom Gesetzgeber intendiert (S. 85) – in vergleichbarer Weise vom „Sanktions-
übel“ getroffen werden, wäre eine Anknüpfung der Geldsanktion an das durchschnittliche 
Unternehmensergebnis der letzten drei Jahre die gerechtere Bemessungsgrundlage und 
würde damit der Zielsetzung des Gesetzgebers eher entgegenkommen. 
 
Völlig verfehlt sind allerdings die unterschiedlichen Bußgeldrahmen abhängig von der vor-
sätzlichen oder fahrlässigen Begehungsform der Verbandstat. 
 
Entsprechende Differenzierungen im Strafrecht sollen dem unterschiedlichen Unrechts-
gehalt vorsätzlicher oder fahrlässiger Taten Rechnung tragen. Bei der Sanktion eines Un-
ternehmens nach dem VerbSanG-E wird nun aber nicht auf die vorwerfbare Handlung des 
Unternehmens selbst – die maximal in einer Unterlassung liegen kann (vgl. hierzu III.2.) – 
sondern auf die Tat eines Dritten abgestellt, welche den Anknüpfungspunkt für die Sank-
tionshöhe des betroffenen Unternehmens bilden soll. Dies macht die Absurdität des Vor-
habens, Unternehmen für individuelle Taten Dritter faktisch strafrechtlich haftbar zu ma-
chen, in besonders anschaulicher Weise deutlich. Ist schon die strafrechtliche Zurechnung 
der Tat eines Dritten problematisch, so gilt dies offensichtlich erst Recht für deren subjek-
tiven Tatbestandsmerkmale. Während der Gesetzgeber dem Unternehmen noch das Un-
terlassen bestimmter Präventionsmaßnahmen vorwerfen mag, erschließt sich nicht, wa-
rum dem Unternehmen auch noch subjektive Tatbestandsmerkmale des Täters vorgewor-
fen werden sollen. Dies ist im Gegenteil völlig unangemessen, so dass die Differenzierung 
gestrichen und auf den niedrigeren Sanktionsrahmen für fahrlässige Taten beschränkt 
werden sollte. 
 

4. Bemessung der Sanktion (§§ 15 und 17 VerbSanG-E) 
 
Die Grundlagen für die Bemessung der Verbandsgeldsanktion werden in § 15 definiert. 
Berücksichtigt werden sollen z. B. vor der Verbandstat getroffene Vorkehrungen zur Ver-
meidung und Aufdeckung von Verbandstaten (Abs. 3 Nr. 6), das Bemühen des Unterneh-
mens, die Verbandstat aufzudecken und nachträglich eingerichtete Präventionsmaßnah-
men (Abs. 3 Nr. 7). Nach § 17 VerbSanG-E ist die Sanktion zu mildern, wenn das Unter-
nehmen bei der Aufklärung der Verbandstat mitgewirkt (Abs. 1 Nr. 1), mit den Verfol-
gungsbehörden zusammengearbeitet (Abs. 1 Nr. 3) und verbandsinterne Untersuchungen 
vorgenommen (Abs. 1 Nr. 4) hat.  
 
Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass vor und nach der Tat eingerichtete Compliance-Maß-
nahmen bei der Bemessung der Geldsanktion berücksichtigt werden sollen. Allerdings 
darf es gerade mit Blick auf die Möglichkeiten von KMU keinen Zwang geben, Compli-
ance-Systeme einzuführen. Dies ist derzeit schon deshalb inakzeptabel, weil es keine 
differenzierten Standards von Compliance-Maßnahmen gibt, die für kleine und mittlere 
Unternehmen ebenso adäquat wären wie für große international tätige Unternehmen. Die 
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Vorgaben des § 15 Abs. 3 Nr. 6 und 7 sorgen daher ohne Not für Verunsicherung insbe-
sondere bei Unternehmen kleiner und mittlerer Größe und werden voraussichtlich vor al-
lem der Beraterbranche zugutekommen und ausschließlich zu deren Gunsten für neue 
Einnahmequellen sorgen.  
 
Sofern im Einzelfall ein Organisationsverschulden – etwa in Form einer risiko-inadäquaten 
Kontrolle – vorliegen sollte, bietet das Ordnungswidrigkeitenrecht mit § 130 OWiG auch 
schon heute hinreichende Möglichkeiten einer Sanktion.  
 
Die mit § 17 geplanten Regeln zur Milderung der Verbandssanktion machen das be-
troffene Unternehmen zudem zu einem Gehilfen der Staatsanwaltschaft und verwischen 
in völlig unzulässiger Weise die hoheitliche und unternehmerische Sphäre. Indem eine 
Strafmilderung nur bei bedingungsloser Kooperation erreicht werden kann, wird die Straf-
verfolgung faktisch privatisiert und das betroffene Unternehmen durch hohe Sanktionsan-
drohungen zur Wahrnehmung von eigentlich originär staatlichen Aufgaben gezwungen. 
 
Entsprechende Vorhaben lehnen wir daher entschieden ab. 
 

5. Öffentliche Bekanntmachung (§ 14 VerSanG-E) 
 

Nach § 14 VerbSanG-E soll das Gericht die Möglichkeit erhalten, neben der Verbands-
sanktion die öffentliche Bekanntmachung der Verurteilung des Unternehmens anzuord-
nen, soweit eine „große Zahl von Geschädigten“ vorliegt. 
 
Nach der Gesetzesbegründung soll die öffentliche Bekanntmachung der Information von 
Geschädigten dienen. Tatsächlich wird durch diese Möglichkeit aber eine Nebensanktion 
geschaffen, welche mutmaßlich die Abschreckungswirkung und Schärfe der Hauptsank-
tion weiter erhöhen soll. Es ist nämlich nicht erkennbar, warum eine Information des Ge-
schädigten über die Sanktion des Unternehmens erforderlich sein soll, obwohl die Schä-
digung durch den Täter der Verbandstat und nicht durch das Unternehmen selbst erfolgte.  
 
Die Vorschrift wird durch die Verwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „großen 
Zahl“ von Geschädigten noch problematischer, zumal diese Voraussetzung nach der Ge-
setzesbegründung bewusst unbestimmt formuliert wurde (S. 90). So drängt sich der Ver-
dacht auf, dass hier unter dem Vorwand, Geschädigteninteressen zu dienen, ein öffentli-
cher Pranger installiert werden soll, der freilich einen Fremdkörper im deutschen Straf-
recht darstellt. Dabei bedeuten bereits die Ermittlungen und die Berichterstattung für die 
betroffenen Unternehmen einen Imageschaden, der nicht wiedergutzumachen ist, selbst 
wenn sich am Ende herausstellt, dass die Vorwürfe unberechtigt waren.  
 
Die geplante Prangerwirkung des § 14 VerbSanG-E erhöht zudem auf unredliche Weise 
den Druck auf Unternehmen, sich frühzeitig um die Einstellung des Verfahrens durch Ab-
sprachen zu bemühen, da anderenfalls schwerwiegende Imageverluste mit erheblichen 
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Folgen für den Bestand des Unternehmens und die damit verbundenen Arbeitsplätze dro-
hen. 
 
Die vorgesehene Möglichkeit zur Veröffentlichung einer Sanktion lehnt der Einzelhandel 
daher wegen der damit verbundenen Prangerwirkung ab. 

 
 

IV. Zusammenfassung 
 
Der Gesetzentwurf geht in die völlig falsche Richtung. Er kriminalisiert Unternehmen pauschal 
und verstößt an entscheidenden Stellen gegen rechtsstaatliche Grundsätze wie das Ver-
schuldensprinzip und den Bestimmtheitsgrundsatz. Das Verbandssanktionengesetz ist auch 
nicht erforderlich. Das bereits bestehende Sanktionsinstrumentarium im Straf-, Ordnungswid-
rigkeiten- und Gewerberecht reicht aus. Eine effizientere Sanktionierung kann ohne gesetzli-
che Änderungen durch eine verbesserte Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden gewähr-
leistet werden. Eine Veröffentlichung der Sanktionen mit faktischer Prangerwirkung ist dafür 
ebenso wenig erforderlich wie die Aufgabe des derzeit geltenden Opportunitätsprinzips. 
 
Wie gezeigt wurde, wird das Gesetz auch rechtstreue Unternehmen erheblich belasten, z. B. 
durch den faktischen Zwang zur Einrichtung eines Compliance-Systems auch bei KMU. Im 
Hinblick auf die Beschlusslage des Koalitionsausschusses vom 22.04.2020 (Punkt 7) muss 
der Gesetzentwurf daher nach Verständnis des HDE vollständig zurückgezogen oder zumin-
dest zurückgestellt werden, bis die Unternehmen die Folgen der aktuellen Covid-19-Krise 
überstanden haben. 


